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Im Vorfeld zu diesem Info haben Sie bereits 
per Post die Unterlagen für die Bundesfachta-
gung 2015 in Bad Gögging erhalten. 

 

Bei dieser Gelegenheit möchten wir Sie an 
die Rücksendung des Anmeldevordruckes 
(bis spätestens 30. März 2015)  sowie an die 
Reservierung Ihres Hotelzimmers  – falls 
noch nicht geschehen - erinnern.  

 

"��������%&��  �������������������������������"� �������'����  �����

Sie erhielten im Dezember 2014 – wie ge-
wohnt – den Betriebsbogen für die Berech-
nung des Mitgliedsbeitrages, auf dem der uns 
vorliegende Datenbestand Ihrer Firma ersicht-
lich ist.  

Im Hinblick auf die Stimmrechtserfassung für 
die ordentliche Mitgliederversammlung möch-
ten wir Sie bitten – soweit noch nicht gesche-
hen - die Daten zu überprüfen und die Be-
triebsbögen sowie die eventuell erforderlichen 
Änderungen kurzfristig  zurückzusenden. 

 

�����#�������������(����)#���������������������� �������������$�  

Während der Bundesfachtagung Gerüstbau vom 23. bis 25. April 2015 ist die Geschäftsstelle in Köln 
nicht besetzt. In dringenden Fällen können Sie sich an die Geschäftsstelle in Berlin, Frau Möbius, Tel. 
030/7532085, wenden. 
 
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass in dieser Zeit keine Beratung stattfinden kann, da sich die 
Mitarbeiter in Bad Gögging befinden.  
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Die IG BAU hat den Bundeslohntarifvertrag 
vom 12. Februar 2014 zum 30. April 2015  
und den Tarifvertrag zur Regelung der Ausbil-
dungsvergütung vom 12. Februar 2014 zum 
31. Juli 2015 gekündigt  und zu Tarifverhand-
lungen aufgefordert. Die ersten Gespräche 
waren für Anfang März 2015 anberaumt (sie-
he nachfolgenden Artikel).  

Hinweis:   
Bitte beachten Sie, dass beide Tarifverträge 
trotz Kündigung der IG BAU in bereits beste-
henden und tarifgebundenen Arbeits- bzw. 
Ausbildungsverhältnissen eine sog. Nachwir-
kung entfalten. D. h. die Regelungen des 
Bundeslohntarifvertrages und des Tarifver-
trages zur Regelung der Ausbildungsver-

gütung gelten in diesen Arbeits- bzw. Aus-
bildungsverhältnissen bis zum Abschluss 
eines neuen Lohn- bzw. Ausbildungsver-
gütungstarifvertrages weiter.  

Anmerkung:   
Beide Tarifverträge gelten grundsätzlich nur 
dann, wenn sowohl der Arbeitgeber als auch 
der Arbeitnehmer/Auszubildende Mitglied der 
Tarifvertragsparteien sind (im Gerüstbau: 
Bundesinnung für das Gerüstbauer-Handwerk 
oder Bundesverband Gerüstbau und IG BAU).  

Für alle weiteren rechtlichen Fragen zu Tarif-
verträgen sowie für Ihre individuelle betriebli-
che Beratung wenden Sie sich bitte an unsere 
juristischen Berater in der Geschäftsstelle. 
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Am 19. März 2015 sind die Verhandlungs-
kommissionen von IG BAU und Bundesin-
nung/Bundesverband Gerüstbau e.V. zum 
zweiten Mal zu Tarifverhandlungen zusam-
men gekommen.  

In der Auftaktrunde der Tarifverhandlungen 
am 4. März waren die Tarifvertragsparteien 
nach Austausch der gegenseitigen Forderun-
gen ergebnislos auseinander gegangen und 
hatten einer Arbeitsgruppe den Auftrag erteilt, 
Lösungsvorschläge für die Tarifverhandlung 
am 19. März vorzulegen.  

Dieses in der Arbeitsgruppe erzielte Ergebnis 
wurde von der Tarifkommission von Bundes-
innung und Bundesverband Gerüstbau für 
insgesamt unzureichend befunden, da es 
einen grundlegenden Reformwillen vermissen 
lässt.  

Unmittelbar vor Beginn der Verhandlungen 
am 19. März teilte die Gewerkschaft den Ar-
beitgebern mit, dass der Verhandlungsführer 
nicht anwesend sein kann.  

Vor dem Hintergrund des bisher kaum er-
kennbaren Reformwillens auf Gewerkschafts-
seite hat die Arbeitgeberseite es abgelehnt, 
ohne Anwesenheit des Verhandlungsführers 
zu verhandeln und die Verhandlungen am 19. 
März im Rahmen einer Vertretungssituation 
zu führen. Die Verhandlungen wurden daher 
auf den nächsten Termin im Mai vertagt. Wei-
tere Terminvorschläge wurden der Gewerk-
schaft übermittelt. 

Im ersten Verhandlungstermin am 4. März 
hatte die IG BAU gefordert, die Löhne und 
Ausbildungsvergütungen um sieben Prozent 
zu erhöhen. Sie begründete dies mit einer 
guten Auftrags- und Beschäftigungslage im 
Bauhauptgewerbe allgemein, von der auch 
der Gerüstbau profitiere. Der Bundeslohntarif-
vertrag und der Tarifvertrag über die Ausbil-
dungsvergütungen vom 12. Februar 2014 
waren von der Gewerkschaft zuvor gekündigt 
worden (siehe vorherigen Artikel). 

Die Tarifkommission von Bundesinnung und 
Bundesverband Gerüstbau e.V. hatte in dem 
ersten Auftakttermin deutlich gemacht, dass 
über Lohn und Ausbildungsvergütungen aus-
schließlich im Kontext mit der seit vielen Jah-

ren überfälligen Reformen im Bereich des 
Rahmentarifvertrages wie auch des weiteren 
allgemeinverbindlichen Tarifwerkes im Ge-
rüstbau verhandelt werden könne.  

Seit 2013 ist eine Arbeitsgruppe aus Kommis-
sionsmitgliedern von Bundesinnung und Bun-
desverband Gerüstbau und Gewerkschaft 
damit befasst, die Eckpunkte für eine Moder-
nisierung des Tarifwerkes auszuloten und zu 
erarbeiten. Diese Arbeitsgruppe hat in einigen 
Punkten übereinstimmenden Änderungsbe-
darf festgestellt. In vielen Punkten bestand 
zum Zeitpunkt des Verhandlungsauftaktes 
aber noch Uneinigkeit. Die in der Arbeitsgrup-
pe mit der Gewerkschaft bearbeiteten Tarift-
hemen waren in den letzten zwei Jahren im-
mer wieder in den verschiedenen Arbeitskrei-
sen und Gremien von Bundesinnung und 
Bundesverband Gerüstbau mit den Mitglieder 
diskutiert und gespiegelt worden.  

Vor diesem Hintergrund hat die Tarifkommis-
sion von Bundesinnung und Bundesverband 
Gerüstbau schließlich insbesondere folgende 
Forderungen in den Tarifverhandlungen auf-
gestellt: 

- Flexiblere Regelung über die Führung von 
Arbeitszeitkonten, 

- Praxisgerechte Regelung der Reisezeit 
durch Pauschalvergütung, 

- Wegfall der Fahrzulage für LKW über 6 t 
Gesamtgewicht, 

- Deutlich verbesserte Altersversorgung 
durch Umstellung des Modells der Zusatz-
versorgung unter Beteiligung der Arbeit-
nehmer, z. B. durch Einbringung des zu-
sätzlichen Urlaubsgeldes und Reduzierung 
auf 15 % sowie Entfall der Vermögens-
wirksamen Leistungen und Lohnausgleich, 

- Zukunftsfähige gemeinsame Ausfinanzie-
rung der gemeinsamen Einrichtungen, 

- Einbeziehung der ausländischen Entsen-
debetriebe in das Urlaubskassenverfahren. 

Ein weiteres wichtiges Thema, welches die 
Arbeitsgruppe einheitlich als dringend reform-
bedürftig angesehen hat und für welches be-
reits Überarbeitungsvorschläge vorgelegt 
wurden, sind die Fort- und Weiterbildung mit 
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entsprechender Anpassung der Berufsgrup-
pen. Dieses Thema sollte zeitnah nach der 
aktuellen Verhandlungsrunde ausgestaltet 
werden. 

Insgesamt geht es der Tarifkommission von 
Bundesinnung und Bundesverband Gerüstbau 
darum, die oftmals praxisfernen und unnötig 
komplizierten Regelungen im Rahmentarifver-
trag zu überarbeiten. Hiermit soll das Tarif-
werk zukunftsfähig gemacht werden. Mit einer 
Reform des Altersvorsorge- und Fortbildungs-
systems soll zudem die Attraktivität des Ge-
werkes insgesamt gesteigert werden.  

Nicht nachvollziehbar für die Arbeitgeberseite 
waren die bisherigen Reaktionen der Gewerk-
schaft auf die gemachten Reformangebote. 
Insbesondere im Hinblick auf die in Aussicht 
gestellte Reform zur Verbesserung der Alters-
vorsorge war eine echte Motivation, hier 

grundlegend etwas zu verändern, arbeitneh-
merseits kaum zu erkennen. Auch die im Vor-
feld geführten Gespräche über den Rahmen-
tarifvertrag waren zäh und zeugten von kei-
nem grundlegenden Veränderungswillen. 

In dem ersten Verhandlungstermin hatte die 
Gewerkschaft ihre Forderungen entsprechend 
auf den reinen Lohnbereich beschränkt. 

Zu Verstimmungen im Vorfeld führte auch, 
dass Gewerkschaftsmitglieder Teile der Tarif-
gespräche teils verfälscht und offensichtlich 
zur Stimmungsmache in facebook wiederge-
geben haben, obwohl bisher in keinem Punkt 
Ergebnisse erzielt werden konnten. Die Ar-
beitgeberseite hatte mehrfach deutlich ge-
macht, dass Tarifverhandlungen seriöser-
weise nicht über facebook geführt werden 
können. 
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Quelle: Bundesvereinigung Bauwirtschaft 
 

 
 
Bauwirtschaft fordert bessere Rahmenbe-
dingungen:  
 
·  Erhöhung der Afa im Wohnungsbau 
·  Steuerliche Förderung der energeti-

schen Gebäudesanierung 
·  Abbau bürokratischer Lasten beim Min-

destlohn und der Arbeitsstättenverord-
nung 

 

„Es kommen immer noch zu wenig neue 
Wohnungen auf den Markt. Für 2014 rechnen 
wir mit rund 235.000 neuen Wohnungen, das 
sind immer noch weniger als jene 250.000 
Wohnungen, die gebraucht werden, um die 
Nachfrage insbesondere in den Ballungsge-
bieten zu befriedigen. Zwar wurden im ver-
gangenen Jahr rund 4 % neue Wohnungen 
mehr genehmigt als noch 2013, doch scheint 
die Nachfrage im gehobenen Preissegment 
an ihre Sättigungsgrenze zu kommen. Ge-
braucht wird preiswerter, bezahlbarer Wohn-
raum.“ So der Vorsitzende der Bundesvereini-
gung Bauwirtschaft, Karl-Heinz Schneider, 
anlässlich der Frühjahrspressekonferenz, die 
im Rahmen des Medientages des Handwerks, 
der heute in München stattfand. 
 
Schneider verwies auf Untersuchungsergeb-
nisse, wonach die bereits nach derzeitigen 
Standards errichteten Mehrfamilienhäuser in 
Innenstadtlagen zu Mietpreisen von über 10 € 
führten. „Will man Investoren interessieren, 
hier preiswerter anzubieten, wird man um 
höhere Abschreibungssätze nicht herum-
kommen. Daran will die Koalition aber offen-
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sichtlich vorerst nichts ändern. Wir halten die 
Erhöhung der Abschreibungssätze im Miet-
wohnungsbau von 2 % auf 4 % nach wie vor 
für notwendig.“  
 
Die Bundesvereinigung Bauwirtschaft fordert 
darüber hinaus die steuerliche Förderung der 
energetischen Gebäudesanierung endlich 
umzusetzen. Allerdings kritisierte Schneider, 
die Pläne der Koalition wonach bei einer In-
vestition von 10.000 Euro, z.B. in die Fassa-
dendämmung, der Investor nur 1.000 Euro als 
Steuerabzug ersetzt bekommen sollte, dieses 
allerdings nicht auf einmal, sondern über zehn 
Jahre gestreckt, also 100 Euro Steuererspar-
nis pro Jahr. Schneider wörtlich: „Wenn man 
über dieses Instrument Hausbesitzer zu In-
vestitionen bewegen will, ist das kein ernst zu 
nehmender Vorschlag. Wir können uns des 
Eindrucks nicht erwehren, dass hier etwas 
gemacht wurde, dessen Scheitern vorpro-
grammiert war.“  
 
Scharf kritisierten die Vertreter der Bundes-
vereinigung Bauwirtschaft die Dokumentati-
onspflicht beim gesetzlichen Mindestlohn als 
„Bürokratiemonster“. Marcus Nachbauer, Prä-
sident des Bundesverbandes Gerüstbau, und 
mit Scheider zusammen auf dem Podium 
erklärte: „In Wahrheit will man Hand in Hand 

mit dem DGB anfallende Überstunden über-
wachen.“ Aber was viel Schlimmer ist: Die 
knapp bemessenen Personalressourcen der 
Finanzkontrolle Schwarzarbeit werden für die 
Überprüfung eines Personalbereiches ver-
schwendet, der so gut wie keine Mindestlohn-
verstöße in sich birgt.“ So Nachbauer.  
 
Auch die Arbeitsstättenverordnung ist für die 
beiden mittelständischen Unternehmer ein 
weiteres Zeugnis für die Realitätsferne der 
Arbeitsministerin. „Denn die hier verwendete 
Definition der „Arbeitsplätze“ ist so weit ge-
fasst, dass praktisch jeder Quadratzentimeter 
Baustelle ein Arbeitsplatz ist. Daher ist die 
Arbeitsstättenverordnung für die Bauunter-
nehmen auch nicht umsetzbar.“ 
 
„Was uns bei beiden Verordnungen vor allem 
stört, ist das tiefe Misstrauen, das unsere 
Bundesregierung gegenüber der Wirtschaft 
insgesamt sowie der Vielzahl mittelständi-
scher und kleiner Unternehmen hegt. Aber wir 
sind Unternehmer und lassen uns nicht ent-
mutigen. Angesichts des Baubedarfs und des 
Baugeschehens blicken wir durchaus optimis-
tisch in die Zukunft. Die Bundesregierung 
könnte ihren Teil dazu beitragen, dass dieser 
Blick noch optimistischer wird.“ So Schneider 
und Nachbauer abschließend.  
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24.01.2015 60 Jahre Herr Heiner Stein, Gerüstbau Kampa GmbH, Köln 

24.01.2015 60 Jahre Herr Dietrich Lindemann, Gerüstbau Lindemann GmbH & Co. KG, 
Eberswalde 

14.02.2015 50 Jahre Herr Ralf Nissen, Gerüstbau Ralf Nissen, Kappeln 
   

Vorstand/Präsidium und Geschäftsführung gratulieren  ganz herzlich und wünschen alles Gute!  
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In Anerkennung und mit Dank für die langjährige Tätigkeit als Arbeitnehmer im Gerüstbau wurden fol-
gende Urkunden übergeben: 

01.03.2015 25 Jahre  Herr Mario Vitale, Eugen Nachbauer Gerüstbau GmbH & Co. KG, 
Ludwigshafen 

05.03.2015 25 Jahre  Herr Detlef Roth, WEMO-tec GmbH, Eichenzell 

23.04.2015 25 Jahre  Herr Annibale Russo, Schlatter Gerüstbau und Hebetechnik,  
Filderstadt 

Vorstand/Präsidium und Geschäftsführung gratulieren  ganz herzlich und wünschen alles Gute!  
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07.12.2014 25 Jahre  RK-Planen Robert Kröger GmbH, Hamburg 

09.12.2014 5 Jahre  F.I.T. Gerüstbau GmbH, Flöha 

15.12.2014 5 Jahre  NOACK-Gerüstbau GmbH, Senftenberg/OT Brieske 

01.01.2015 145 Jahre  Gerüstbau Fr. Schimmer GmbH, Weiterstadt 

01.01.2015 110 Jahre  Gerüstbau Gemeinhardt GmbH, Poing 

01.01.2015 55 Jahre  Hess Gerüstbau GmbH & Co. KG, Groß-Bieberau-Rodau 

01.01.2015 50 Jahre  Flak & Co. Gerüstbau GmbH, Dortmund 

01.01.2015 30 Jahre  MJ-Gerüst GmbH Rüst- und Schweißtechnik, Plettenberg 

01.01.2015 25 Jahre  Gerüstbau Mürtz & Doll GmbH, Plaidt 

01.01.2015 20 Jahre  Kraft Gerüstbau GmbH, Kirchdorf 

01.01.2015 20 Jahre  Mießner Gerüstbau GmbH, Mühltal-Traisa 

01.01.2015 20 Jahre  Müller Gerüstbau GmbH, Niederkassel 

01.01.2015 20 Jahre  Pieper Gerüstbau GmbH, Wallenhorst 

01.01.2015 20 Jahre  Hans-Peter Georg Scheider Stahl- und Leitergerüste, Wipperfürth 

01.01.2015 20 Jahre  Ralf Theiss Gerüstbau, Trebur 

01.01.2015 15 Jahre  Vagts Gerüstbau GmbH & Co. KG, Harsefeld 

01.01.2015 10 Jahre  Bodenheimer Gerüstbau GmbH, Heidenrod 

01.01.2015 10 Jahre  Karl GmbH Gerüstbau, Viereth-Trunstadt 

01.01.2015 10 Jahre  Kolbenschlag Gerüstbau GmbH & Co. KG, Bayreuth 

01.01.2015 5 Jahre  Beidel-Gottschling GmbH, Frankfurt 

01.01.2015 5 Jahre  Stadler Gerüstbau GmbH, Altötting 

03.01.2015 35 Jahre  GHT Gerüstbau Hans Theile, Obrigheim 

05.01.2015 15 Jahre  Hans Huber Gerüstbau GmbH, Saaldorf-Surheim 

25.01.2015 5 Jahre  B-PIG, Ingolstadt 
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01.02.2015 55 Jahre  Nebel Gerüsttechnik GmbH, Neuried 

01.02.2015 15 Jahre  RJ Stahlgerüstbau GmbH, St. Peter 

02.02.2015 20 Jahre  Wolfgang Steinhäußer Gerüstbau, Trogen 

05.02.2015 40 Jahre  Litterer Gerüstbau GmbH, Mannheim 

13.02.2015 45 Jahre  Mathias Detterbeck Gerüstbau GmbH, Dorfen 

16.02.2015 90 Jahre  Gerüstbau Karl Schürg Nachf. OHG, Mainz-Kastel 

20.02.2015 20 Jahre  Hoops u. Müller Gerüstbau KG, Heiligenhaus 

21.02.2015 25 Jahre  Module GmbH Spezial-Gerüstbau, Berlin 

01.03.2015 20 Jahre  Gerüstbau Daniel Grumbt, Wurzen 

01.03.2015 15 Jahre  B & H Gerüstbautechnik GmbH, Berlin 

01.03.2015 15 Jahre  Menke Gerüstbau GmbH, Göttingen 

05.03.2015 20 Jahre  Banzer Gerüstbau GmbH, Münchsmünster 

Vorstand, Präsidium und Geschäftsführung gratuliere n ganz herzlich und wünschen  
den o. g. Firmen auch für die Zukunft alles Gute  

und danken ihnen für die Innungs- bzw. Verbandstreu e. 
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Wir haben Abschied genommen. 

Frau 
Christine Gummelt 

 
*29.11.1959    �  18.01.2015 

 
Rundum Montage-Dienst  

und Gerüstbau GmbH, Berlin 

 

Herr 
Werner Bröscher 

 
*05.10.1940    �  23.01.2015 

 
Gerüstbau Fr. Schimmer GmbH,  

Weiterstadt 
 
Präsidium, Vorstand, Geschäftsführung und Kollegensch aft sprechen den Trauernden ihr Mitgefühl aus. 
Wir werden den Verstorbenen stets ein ehrendes Geden ken bewahren.  
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Wir empfehlen eine zeitnahe Antragstel-
lung! 

2015 fördert die Bundesregierung wieder die 
Nachrüstung von Dieselfahrzeugen mit Ruß-
partikelfiltern. 2014 hatte es im Gegensatz zu 
den vorangegangenen Jahren keine Unter-
stützung gegeben. Die Zuschussförderung in 
Höhe von 260 Euro kann für Nachrüstungen, 
die zwischen dem 1. Januar 2015 und 31. 
Dezember 2015 erfolgen, in Anspruch ge-
nommen werden. 

Dafür ist es erforderlich, dass Sie Ihr unter-
schriebenes Antragsformular beim Bundesamt 
für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) 
einreichen. 

Die Antragstellung (spätestens bis zum 15. 
Februar 2016) für diesjährige Nachrüstun-
gen ist nur möglich, solange die Mittel in 
Höhe von 30 Millionen Euro ausreichen. 

Maßgeblich sind: 

1. Das Datum der Nachrüstung.  

2. Das Datum des Eingangs der vollstän-
digen Antragsunterlagen beim BAFA. 

3. Die Verfügbarkeit von Haushaltsmitteln. 

 

Folgende Fahrzeuge sind begünstigt: 

·  Pkw mit Dieselmotor, die bis einschließ-
lich 31. Dezember 2006 erstmals zuge-
lassen wurden,     

·  Fahrzeuge mit einer zulässigen Ge-
samtmasse bis zu 3,5 Tonnen mit Die-
selmotor und einer besonderen Zweck-
bestimmung (Wohnmobile, Krankenwa-
gen, Bestattungswagen und rollstuhlge-
rechte Fahrzeuge), die bis einschließlich 
31. Dezember 2006 erstmals zugelassen 
wurden und 

·  Leichte Nutzfahrzeuge mit Dieselmotor 
mit einer zulässigen Gesamtmasse bis zu 
3,5 Tonnen, die bis einschließlich 16. 
Dezember 2009 erstmals zugelassen 
wurden. 

Der Zentralverband des deutschen Hand-
werks und die Bundesinnung für das Gerüst-
bauerhandwerk kritisieren, dass erneut Nutz-
fahrzeuge über 3,5 Tonnen, die ebenfalls 
erheblich von Fahrverboten betroffen sind, 
von der Förderung ausgeschlossen sind. 

Weiterführende Informationen finden Sie 
z.B. auf der Homepage der Bundesinnung 
für das Gerüstbauer-Handwerk unter 
„ Aktuelles “ oder auf der Seite des BAFA . 
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Erstmalig hatten wir Ihnen mit dem Info 11/97 
eine Inhaltsübersicht aller Infos ab 1/1997 
übermittelt. Diese wurde laufend fortgeführt. 
Die Bereiche Betriebswirtschaft und Recht 
sind seit Anfang 1997 registriert, die Bereiche 
Arbeitssicherheit sowie Technik seit 1987. Um 
Ihnen persönlich die Suche nach Artikeln zu 
erleichtern, ist das Inhaltsverzeichnis nach 
Stichworten sortiert und diese jeweils dem 

entsprechenden Info zugeordnet. Das Stich-
wortverzeichnis können Sie Ihrem Info-Ordner 
vorheften und haben somit einen leichten Zu-
griff auf die von Ihnen benötigten Informatio-
nen.  

Dieses Inhaltsverzeichnis finden Sie in den 
Downloads des Mitgliederbereiches unter 
www.geruestbauhandwerk.de .  

 

 

 �
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Hier können Sie Geld sparen! 

Wir haben für Sie Rabatte bzw. Sonderkonditi-
onen mit verschiedenen Dienstleistern ausge-
handelt. 

Eine aktualisierte Übersicht der Rahmen-
abkommen finden Sie in den Downloads 
des Mitgliederbereiches unserer Homepa-
ge www.geruestbauhandwerk.de  oder kön-
nen diese in der Geschäftsstelle anfordern. 
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Seit ungefähr einem Jahr können auch die 
Mitglieder der Bundesinnung für das Gerüst-
bauer-Handwerk bzw. des Bundesverbandes 
Gerüstbau e. V. von den günstigen Einkaufs-
bedingungen der BAMAKA profitieren. 

Die BAMAKA ist die größte Einkaufsgesell-
schaft der deutschen Bauwirtschaft . Sie 
verhandelt mit Herstellern und Lieferanten von 
Investitionsgütern und Baustoffen sowie An-
bietern verschiedenster Dienstleistungen at-
traktive Einkaufskonditionen und Großkun-
denverträge. Der Online-Shop auf 
www.bamaka.de bietet Ihnen weitere Ein-
sparmöglichkeiten bei über 500.000 Produk-
ten für die Baustelle und das Büro. 

Seit dem letzten Jahr haben bereits über 60 
Innungsmitglieder das Rahmenabkommen 
genutzt und sind begeistert.  

Im Folgenden finden Sie einige der über 100 
BAMAKA Partnerunternehmen, bei denen Sie 
ab jetzt günstig einkaufen können:  

Autohersteller: Mercedes-Benz, BMW, Ford, 
Renault, Volvo, Opel, Toyota 

Nutzfahrzeuge: VW-Nutzfahrzeuge,  
Ford-Nutzfahrzeuge,  
Opel-Nutzfahrzeuge 

Fahrzeugzubehör: A.T.U, Vergölst,  
   Carglass 

Vermietung:  Sixt, Europcar 

Tankkarten:  Aral, Shell, DKV 

Telekommunikation: T-Mobile 

Bürobedarf:   Staples, Otto Office 

Die Inanspruchnahme der Vergünstigungen 
ist für Sie kostenfrei. Lediglich bei den Ange-
boten einiger PKW-Hersteller fällt derzeit eine 
geringe Bearbeitungsgebühr an. 

Um die Rabatte aus den Großkundenver-
trägen beanspruchen zu können, müssen 
Sie nur die in der Anlage angefügte Ver-
einbarung unterzeichnen und an die BA-
MAKA senden.  An diese Vereinbarung sind 
keinerlei finanzielle Verpflichtungen geknüpft. 
Anschließend erhalten Sie ein Passwort für 
den Zugang zum geschlossenen Kundenbe-
reich auf www.bamaka.de . Dort finden Sie 
alle Details zum Angebot der BAMAKA.  

Für Rückfragen stehen Ihnen bei der BAMA-
KA folgende Ansprechpartner zur Verfügung: 

Kundenberatung:  

PLZ 0 bis 2: Frau Sabine Geller,  
Telefon: 02224/981088-50,  
E-Mail: s.geller@bamaka.de 

PLZ 3 bis 4: Frau Sigrid Konrad,  
Telefon 02224/981088-74,  
E-Mail: s.konrad@bamaka.de  

PLZ 5 bis 6: Frau Tanja Eulgem,  
Telefon 02224/981088-40,  
E-Mail: t.eulgem@bamaka.de 

PLZ 7 bis 9: Frau Monika Kappl,  
Telefon 02224/981088-70,  
E-Mail: m.kappl@bamaka.de 

Ihre an die Innung gerichteten Anregungen 
und Wünsche nimmt in der Geschäftsstelle 
Herr Uerschels, Tel. 02 21/8 70 60 60, gerne 
entgegen. 
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Letztmals mit info 1/14 haben wir, entspre-
chend den Wünschen aus der Mitgliedschaft, 
eine Umfrage über die farbliche Kennzeich-
nung der Gerüste der einzelnen Mitgliedsbe-
triebe durchgeführt. Wir haben eine größere 
Anzahl von Rückmeldungen von Mitgliedern 
erhalten und diese Mitglieder in einer Liste, 
sortiert nach Postleitzahlen, erfasst. 

Das Ziel der Veröffentlichung ist u. a., eine 
Parallelkennzeichnung zu vermeiden und zu-
sätzliche Hilfe bei Diebstahl zu bieten.  

Da diese Aufstellung aber laufend überarbei-
tet werden muss, bitten wir um Mitteilung Ihrer 
Kennzeichnungsfarben, sofern diese nicht 
bereits erfasst sind, bzw. um Änderungen.  

Bitte verwenden Sie hierfür den beiliegen-
den Rückmeldebogen.  

Eine aktualisierte Liste finden Sie in den 
Downloads des Mitgliederbereiches unter 
www.geruestbauhandwerk.de  oder können 
sie in der Geschäftsstelle bei Lisa Babic 
anfordern, Tel. 02 21/8 70 60 23, 
l.babic@geruestbauhandwerk.de .  
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Die Angebote und Darstellungen unter dieser 
Rubrik wurden nicht von uns geprüft, dieses 
obliegt allein dem Interessenten. Wir können 
daher leider keinerlei Gewähr für die Richtig-
keit und Seriosität der Angebote übernehmen. 
Es sind auch Annoncen von Nichtmitgliedern 
aufgeführt, soweit wir ein Interesse unserer 
Mitglieder zugrunde legen.  
Diese Annoncen werden mit „N“ gekennzeich-
net. 

Überwiegend veröffentlichen wir Chiffre-
Anzeigen. Die Anbieter möchten also nicht be-
nannt werden. Dieser Wunsch und die damit 
verbundene Anonymität der Firmen ist für uns 
"oberstes Gebot". Die Interessenten werden 
an die Anbieter weitergegeben. Die Inseren-
ten melden sich dann selbstständig. Wir dan-
ken für Ihr Verständnis! 
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Mitglied aus dem PLZ-Bereich 85 verkauft 
Fassadengerüstmaterial 0,73er, ca. 3500 qm, 
viele Neuteile, viel Zubehör 

 

Interessenten wenden sich bitte an: 

Brigitte Honsdorf, Tel. 02 21/8 70 60 22, 
unter dem Stichwort "Info 1/15 Gerüstma-
terial zu verkaufen". 
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Das Beratungsaufkommen und die Inan-
spruchnahme der Dienstleistung der Ge-
schäftsstelle der Bundesinnung für das Ge-
rüstbauer-Handwerk sind über die Jahre stetig 
gestiegen. Ursache hierfür sind neben einer 
erfreulicherweise gestiegenen Mitgliederzahl 
auch die weiter zunehmenden Anforderungen 
an die Gerüstbauunternehmen. 

Insbesondere für den größeren Beratungsbe-
darf, aber auch zur Bearbeitung der umfang-
reichen Themengebiete, wie der Arbeitssi-
cherheit, der zunehmenden Arbeit in externen 
Normungsgremien (einschließlich der europä-
ischen Normung) sowie der Ausarbeitung von 
Informationsschriften, Fachregeln und Semi-
naren, benötigen wir Unterstützung. 

Um die Qualität der Mitgliederbetreuung und 
Interessenwahrnehmung in dem für die Ge-
rüstbaubranche so wichtigen technischen 
Bereich auch zukünftig sicherstellen zu kön-
nen, sucht die Bundesinnung für das Gerüst-
bauer-Handwerk daher 

 

eine/n weitere/n Techniker/in bzw.  
Technische/n Berater/in 

 

mit folgenden Tätigkeitsfeldern: 

- Individuelle Beratung der Mitgliedsbetriebe 
in technischen und sicherheitstechnischen 
Fragen, insbesondere im Hinblick auf die 
konstruktive Gestaltung von Gerüsten ge-
mäß den einschlägigen technischen Rege-
lungen, 

- Beantwortung von grundsätzlichen und 
individuellen Anfragen von Institutionen 
zum Gerüstbau, 

- Ausarbeitung und Präsentation von Vorträ-
gen mit technischen Inhalten, insbesonde-
re bei Mitgliederversammlungen und Se-
minaren, 

- Technische Grundlagenarbeit zu ver-
bandspolitischen Entscheidungen, 

- Lösung technischer Problemstellungen aus 
der Alltagspraxis der Gerüstbaubetriebe 
und Umsetzung in den Normenausschüs-
sen,  

- Vertretung des Gerüstbaus in anderen 
Institutionen, wie benachbarten Verbänden 
oder der Dachorganisation des Hand-
werks. 

 

Wen suchen wir? 

 

Der oder die Betreffende hat idealerweise 
eine Ingenieurausbildung (auch FH-Abschluss 
oder vergleichbar) oder ist Gerüstbaumeis-
ter/in und hat ebenfalls ein gutes technisches 
Verständnis sowie die Fähigkeit, sich in Wort 
und Schrift präzise und verständlich auszu-
drücken.  

Wünschenswert wären Bewerber/innen mit 
Berufserfahrung im Gerüstbau oder vergleich-
baren Gewerken und/oder der Projektbearbei-
tung. 

Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit und Teamfähigkeit 
sind für uns Grundvoraussetzungen. 

Wer gerne hilft und eine sehr abwechslungs-
reiche Arbeit mit vielen Kontakten sucht, ist 
bei uns richtig! 

 

Bewerbungen richten Sie bitte an: 

Jelena Šandrk 
Bundesinnung für das  
Gerüstbauer-Handwerk,  
Rösrather Str. 645, 51107 Köln  
 
Telefon 02 21/8 70 60-21  
E-Mail: j.Sandrk@geruestbauhandwerk.de  
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Die EU-Verordnung 165/2014 über Fahrten-
schreiber im Straßenverkehr (Tachographen-
pflicht für Fahrzeuge mit mehr als 3,5 Tonnen 
zulässiger Gesamtmasse) wurde Anfang 2014 
verabschiedet. Der Großteil der Bestimmun-
gen wird erst zum 2. März 2016 in Kraft treten.  

Bereits zum 2. März 2015 trat jedoch über den 
Artikel 45 die Ausweitung der sogenannten 
„Handwerkerregelung“ (Ausnahme von der 
Tachographenpflicht) in Kraft. 

Der Transport von Material, Ausrüstungen und 
Maschinen, die der Fahrer zur Ausübung sei-
nes Berufes benötigt, ist ab dem 2. März 2015 
bis zu einer Entfernung von 100 Kilometer 
vom Unternehmenssitz (statt bisher 50 
Kilometer) möglich, ohne dass die Pflicht zur 
Nutzung und zum Einbau eines Tachogra-
phen entsteht. Weiterhin bestehen die zusätz-
lichen Bedingungen für die Ausnahme, wo-
nach das Fahrzeug über keine zulässige Ge-
samtmasse von mehr als 7,5 Tonnen verfü-
gen darf und das Fahren nicht die Haupttätig-
keit des Fahrers ist. 

Bitte beachten Sie: 

Für Irritationen bei Kontrollen kann die Tatsa-
che sorgen, dass die deutsche Fahrpersonal-
verordnung, die bislang in § 18 die entspre-
chende Ausnahmeregelung (mit der Grenze 
bis 50 km) enthält, noch nicht in angepasster 
Form veröffentlicht wurde. Die Änderung der 
Handwerkerregelung durch die EU-VO 
165/2014 gilt aber unabhängig davon ab dem 
2. März 2015 unmittelbar in Deutschland. 
Die einschlägigen Vorschriften zur Handwer-
kerregelung finden sich dann im neuen Artikel 
3aa) der EU VO 561/2006.  

Die ebenfalls vorgesehene Ausdehnung der 
Ausnahmeradien für andere Ausnahmetatbe-
stände (z. B. für Postdienste, Gas/Elektro-
fahrzeuge ebenfalls von 50 auf 100 km) be-
darf jedoch noch der Anpassung der Fahrper-
sonalverordnung. Diese wurde am 6. Februar 
2015 im Bundesrat beschlossen und ist zum 
9. März 2015 in Kraft getreten. 

Aufgrund von Nachfragen informieren wir Sie, 
wie der Umkreis von 100 km vom Standort 
des Unternehmens definiert wird. Als "Stand-
ort des Unternehmens" gilt der Ort der Be-
triebsstätte, von dem aus der Unternehmer 
das Fahrzeug einsetzt. Als Standort des Un-
ternehmens werden das Unternehmen selbst 
oder eingetragene Zweigniederlassungen 
angesehen, von denen das Fahrzeug regel-
mäßig eingesetzt wird. Ein Parkplatz, der 
temporär für den Einsatz von Fahrzeugen 
genutzt wird, stellt keinen Standort des Unter-
nehmens dar.  

Für die Berechnung des Umkreises von die-
sem Ort aus wird in Deutschland die politische 
Gemeindegrenze zugrunde gelegt. Der Um-
kreis ist also die in Luftlinie gemessene Ent-
fernung ab Gemeindegrenze. 

Im grenzüberschreitenden Verkehr ist zu be-
achten, dass in anderen EU-Staaten meist der 
Betrieb selbst oder die in den Fahrzeugpapie-
ren angegebene Anschrift für die Berechnung 
des Umkreises zugrunde gelegt wird. 
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Zum 1. Januar 2015 wurden die Mautsätze für 
Lkw gesenkt. Das bedeutet weniger Einnah-
men für die Bundesregierung. Als Ausgleich 
will sie die Mautpflicht ausdehnen - zunächst 
auf weitere Bundesstraßen, dann auf weitere 
Fahrzeuge. Damit soll die notwendige Finan-
zierung der Verkehrsinfrastruktur auch in Zu-
kunft sichergestellt werden. 

Zum 1. Juli 2015 werden zusätzliche 1.100 
Kilometer vierspuriger Bundesstraßen maut-
pflichtig.  

Außerdem müssen zum 1. Oktober 2015 be-
reits Fahrzeuge oder Fahrzeugkombinationen 
eine Nutzungsgebühr entrichten, deren zuläs-
siges Gesamtgewicht mindestens 7,5 Tonnen 
beträgt. Damit wird die Mautpflicht auf 
Fahrzeuge mit einem zulässigen Gesamt-
gewicht ab 7,5 bis 11,99 Tonnen ausge-
dehnt.  

Diese Fahrzeuge sind in der Regel noch nicht 
mit einer sogenannten On-Board-Unit (OBU) 
ausgestattet. Die On-Board-Unit (OBU) ist ein 
Gerät, das in Lastkraftwagen eingebaut wird, 
um die automatische Abrechnung in einem 
Gebührenerhebungs- oder Mautsystem zu 
ermöglichen. 

Wir denken, dass die „OBU-Nachfrage“ im 
Jahresverlauf stetig ansteigt und kurz vor dem 

1. Oktober 2015 mit Engpässen gerechnet 
werden muss.   

Der häufig im Gerüstbaugewerbe eingesetzte 
„7,49-Tonner“ wird somit erst einmal nicht 
mautpflichtig, es sei denn, Sie setzen das 
Fahrzeug mit Anhänger ein. In diesem Fall 
liegt das zulässige Gesamtgewicht der Fahr-
zeugkombination im mautpflichtigen Bereich.  

Der für das Inkrafttreten des Gesetzes 
notwendige Bundestagsbeschluss liegt 
jedoch noch nicht vor.  Es ist aufgrund der 
politischen Lage aber davon auszugehen, 
dass der Beschluss am 26. März dieses Jah-
res gefasst wird. Auch, wenn das Gesetz noch 
nicht in Kraft getreten ist, können Betriebe die 
einen OBU-Bedarf sehen, sich schon einmal 
„technisch“ informieren, ob und in welchen 
Werkstätten ein Einbau erfolgen könnte.  

Hiermit sollte aber nicht nur wegen der Recht-
lage noch gewartet werden. Bei Einführung 
des deutschen Mautsystems wurden die 
„OBU-Geräte“ kostenlos zur Verfügung ge-
stellt, die Unternehmen wurden „lediglich“ mit 
den Einbaukosten belastet. Es bleibt abzuwar-
ten, ob die Bundesregierung bei der Ausdeh-
nung der Maut den gleichen Weg beschreitet. 
Wir setzen uns hierfür ein.   
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Die bis Ende 2014 befristete Sonderregelung 
über Eingliederungszuschüsse für Arbeitssu-
chende mit Vermittlungshemmnissen ab ei-
nem Alter von 50 Jahren wurde um weitere 
fünf Jahre verlängert. Die Förderungsdauer 

liegt im Allgemeinen bei zwölf Monaten und 
kann in Einzelfällen bis zu drei Jahre betra-
gen. Nähere Auskünfte über die Fördermög-
lichkeiten erteilen die Arbeitsagenturen. 
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Die Gesellschaft für musikalische Auffüh-
rungs- und mechanische Vervielfältigungs-
rechte (GEMA) nimmt in Deutschland die ur-
heberrechtlichen Verwertungsrechte von 
Komponisten und Musikern wahr. Die öffentli-
che Nutzung lizenzierter Musik, wie z. B. das 

Verwenden von Musik in Telefonwarteschlei-
fen oder das Abspielen von Radiogeräten in 
Verkaufsräumen, ist gebührenpflichtig und 
muss der GEMA angezeigt werden. 

Seit dem 1. Januar 2015 zieht die GEMA zu-
sätzlich die Gebühren für die Verwertung der 
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Urheber- und Leistungsschutzrechte von pri-
vaten Medienunternehmen (z. B. RTL, Pro-
Sieben, N24 etc.) ein. Die für diese Rechte 
zuständige Verwertungsgesellschaft VG Me-
dia hat der GEMA ein entsprechendes Inkas-
somandat erteilt. Hierüber informiert die GE-
MA die bei ihr gelisteten Lizenznehmer. Hier-
unter befinden sich auch zahlreiche Hand-
werksbetriebe. 

Der Zentralverband des Deutschen Hand-
werks hat davon Kenntnis erlangt, dass die 
Informationsschreiben der GEMA zum Teil zu 
Missverständnissen geführt hatten. Die GEMA 
führt in diesem Schreiben aus, dass die Ver-
gütung für die Nutzung von Verwertungsrech-
ten der VG Media als Zuschlag auf bestehen-
de GEMA-Tarife erhoben wird. Hierbei wird für 
Radiowiedergaben ein Zuschlag in Höhe von 
15 Prozent und für Fernsehwiedergaben ein 
Zuschlag in Höhe von 25 Prozent zum bishe-
rigen GEMA-Tarif veranschlagt.  

Das Schreiben führt jedoch nicht aus, dass 
diese Zuschläge nur dann anfallen, wenn im 
Wege der Radio- und/oder Fernsehwiederga-
be die von der VG Media vertretenen privaten 
Sender in Anspruch genommen werden. 
Spielt ein Betrieb dagegen lediglich öffentlich-
rechtliche Sender ab, fällt keine zusätzliche 
Gebühr an. 

Die GEMA hat auf Nachfrage eingeräumt, 
dass sie künftig pauschal davon ausgeht , 
dass Musiknutzer auch private Sender ab-
spielen, so dass die zusätzliche Gebühr für 
die VG Media anfällt  und die GEMA diese 
eintreibt. Betriebe, die keine von der VG 
Media vertretenen Sender abspielen, müs-
sen dies der GEMA bei der nächsten Ver-
tragsanpassung melden.  Erfolgt diese Mel-
dung nicht, werden die zusätzlichen Gebühren 
erhoben.  
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Mit dem Zollkodexanpassungsgesetz wurde 
zum 1. Januar 2015 die Besteuerung von 
Betriebsveranstaltungen geändert.  

Sofern es sich um eine herkömmliche (übli-
che) Betriebsveranstaltung und um bei diesen 
Veranstaltungen übliche Zuwendungen han-
delt, liegt regelmäßig ein ganz überwiegend 
eigenbetriebliches Interesse des Arbeitgebers 
vor, welches nicht zu steuerpflichtigem Ar-
beitslohn führt. 

Betriebsveranstaltungen werden als üblich 
angesehen, wenn nicht mehr als zwei Veran-
staltungen jährlich durchgeführt werden. So-
mit führt die dritte (und jede weitere) Veran-
staltung zu steuerpflichtigem Arbeitslohn. Das 
ist insbesondere bei Führungskräften oder 
Betriebsratsmitgliedern, die arbeitsbedingt an 
mehreren Veranstaltungen teilnehmen müs-
sen, zu beachten. 

Die aus unserer Sicht wichtigste Änderung für 
Arbeitnehmer und Arbeitgeber ist: Aus der 
bisherigen Freigrenze  in Höhe von 110 Euro 
wird ein Freibetrag , so dass ein Überschreiten 
der Grenze nicht mehr zur Lohnsteuerpflicht 
des gesamten Aufwands beim Arbeitnehmer 

führt, sondern nur der überschüssige Anteil 
steuerpflichtiger Arbeitslohn ist. Die über den 
Freibetrag hinausgehenden steuerpflichtigen 
Aufwendungen können vom Arbeitgeber pau-
schal versteuert werden, mit der Folge einer 
Beitragsfreiheit in der Sozialversicherung. 
Ansonsten muss der über 110 € liegende 
Betrag „normal“ versteuert werden. Die hie-
rauf entfallende Lohnsteuer und der Arbeit-
nehmeranteil zur Sozialversicherung reduzie-
ren das Einkommen des an der Betriebsver-
anstaltung teilnehmenden Mitarbeiters. Der 
Gastgeber hat neben Speis und Trank auch 
noch den Arbeitgeberanteil zur Sozialversi-
cherung aufzubringen. Rein rechnerisch ist im 
Gerüstbau die Pauschalversteuerung zu be-
vorzugen, weil der Sozialaufwand höher ist als 
der pauschale Steuersatz (25 %).  

Der Begriff der "Gemeinkosten" wird 2015 
durch "Kosten, die der Arbeitgeber gegenüber 
Dritten für den äußeren Rahmen der Betriebs-
veranstaltung aufwendet" ersetzt. Damit wer-
den zum Beispiel die Abschreibung auf das 
Unternehmensgebäude oder Lohnkosten für 
Mitarbeiter, die die Veranstaltung vorbereiten, 
nicht einbezogen. Die rechnerischen Selbst-
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kosten des Arbeitgebers bleiben somit unbe-
rücksichtigt. 

Überreicht der Arbeitgeber anlässlich einer 
Betriebsveranstaltung Geschenke an die Mit-
arbeiter, gehören diese bis zu einem Wert von 
60 Euro (bis 2014: 40 Euro) zu den "üblichen" 

Zuwendungen und werden bei der Berech-
nung der 110-Euro-Freibetrags mit eingerech-
net. 

Alles Weitere bitte in jedem Fall auch mit 
dem Steuerberater besprechen.  
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Am 17. Dezember 2015 verkündete das Bun-
desverfassungsgericht die langerwartete Ent-
scheidung zum Erbschaftssteuergesetz 
(ErbStG). Hierin erklärte es die bisherigen 
Regelungen, insbesondere die §§ 13 a, 13 b 
ErbStG zur Begünstigung für verfassungswid-
rig.  

Das Bundesverfassungsgericht entschied, 
dass einige Regelungen im ErbStG verfas-
sungswidrig sind, nämlich 

- Lohnsummenregelung, soweit Betriebe mit 
bis zu 20 Mitarbeitern davon ausgenom-
men sind, 

- Regelungen zum Verwaltungsvermögen, 
nach der die Verschonung von der Erb-
schaftssteuer auch gewährt wird, wenn 
Verwaltungsvermögen von 50 % und mehr 
(etwa möglich bei mehrstufigen Konzer-
nen) vorhanden ist, 

- Gewährung der Verschonung bei großen 
Unternehmen ohne Bedürfnisprüfung.  

Das Gericht stellt aber auch fest, dass grund-
sätzlich ein sachlicher Grund für eine Privile-
gierung von Unternehmen bei der Unterneh-
mensnachfolge besteht. Es kritisierte aber die 
Ausgestaltung der bisherigen Regelung. Denn 
nach Ansicht des Gerichts ist Grund für die 
Begünstigung das Gemeinwohl, konkret die 
Sicherung von Arbeitsplätzen. Dies kann, so 
das Gericht, allerdings ohne Weiteres nur bei 
kleineren und mittleren Unternehmen ange-
nommen werden. Bei Großunternehmen müs-
se zukünftig eine Prüfung stattfinden, ob diese 
überhaupt auf die Begünstigung angewiesen 
sind, oder ob die Steuerschuld nicht beglichen 
werden kann, ohne dass Arbeitsplätze konkret 
gefährdet seien. Die Frage, wann ein Großun-
ternehmen vorliegt, wird künftig der Gesetz-
geber klar regeln müssen.  

Das Bundesverfassungsgericht gibt dem Ge-
setzgeber bis zum 30. Juni 2016 Zeit, eine 

verfassungskonforme Neuregelung zu verab-
schieden. Bis dahin ist das derzeit geltende 
Recht anwendbar, allerdings ohne dass sich 
Betroffene in jedem Fall auf Vertrauensschutz 
berufen können. Das Bundesverfassungsge-
richt hat nämlich auch deutlich gemacht, dass 
der Gesetzgeber in der Neuregelung die Mög-
lichkeit hat, aggressive Gestaltungen auch 
rückwirkend für Erwerbe ab dem 17. Dezem-
ber 2014 ablehnend zu regeln. Hintergrund 
ist, dass das Gericht vermeiden wollte, dass 
es in der Übergangszeit zu einer Flut von 
Betriebsübertragungen kommt. Das heißt, der 
Gesetzgeber hat mit Rückendeckung des 
Bundesverfassungsgerichts die Möglichkeit, 
die für verfassungswidrig eingestuften Rege-
lungen rückwirkend bis zum genannten Datum 
zu verschärfen, also Vergünstigungen zu 
streichen.  

Ob der Gesetzgeber von dieser Möglichkeit 
Gebrauch macht und wie eine Neuregelung 
konkret aussehen wird, ist derzeit noch völlig 
offen. Theoretisch könnte der Gesetzgeber 
auch ein völlig neues Erbschaftssteuerrecht 
schaffen. Dennoch ist eine absolute Neurege-
lung weder in die eine, noch in die andere 
Richtung zu erwarten. Denn die Regierungs-
parteien haben im Koalitionsvertrag verein-
bart: „Unternehmensnachfolge soll auch künf-
tig durch die Erbschaftsbesteuerung nicht 
gefährdet werden. Notwendig ist daher eine 
verfassungsfeste und mittelstandsfreundlich 
ausgestaltete Erbschafts- und Schenkungs-
steuer, die einen steuerlichen Ausnahmetat-
bestand bei Erhalt von Arbeitsplätzen vor-
sieht. (…) Die Erbschaftssteuer ermöglicht in 
ihrer jetzigen Ausgestaltung den Generati-
onswechsel in den Unternehmen und schützt 
Arbeitsplätze. Sie bleibt den Ländern als wich-
tige Einnahmequelle erhalten.“ (Quelle: Koali-
tionsvertrag vom 27. November 2013, S. 19, 
66). 
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„Quelle: Zentralverband des deutschen Handwerks“ 

Mit Wirkung zum 1. Januar 2015 sind die vom 
Bundesministerium für Finanzen (BMF) veröf-
fentlichten "Grundsätze zur ordnungsmäßigen 
Führung und Aufbewahrung von Büchern, 
Aufzeichnungen und Unterlagen in elektroni-
scher Form sowie zum Datenzugriff" (GoBD) 
in Kraft getreten. 

In dem Schreiben werden die Ordnungsmä-
ßigkeitsanforderungen der Finanzverwaltung 
an den Einsatz von IT bei der Buchführung 
und bei sonstigen Aufzeichnungen konkreti-
siert, und es kommt vereinzelt wohl auch zu 
Verschärfungen. 

In der Folge sind in den Betrieben Analysen 
und Anpassungen erforderlich, die durch Ein-
bindung eines Steuerberaters erfolgen sollten.  

Den gesamten Text der GoBD finden Sie auf 
der Homepage des Bundesministerium der 
Finanzen unter: http://www.bundesfinanzministerium.de 

Zu beachten sind insbesondere folgende An-
forderungen: 

Aufbewahrungspflicht von elektronischen 
Belegen, Daten aus Vor- und Nebensyste-
men und Stammdaten 

GoBD stellen klar, dass hinsichtlich des Um-
fangs der aufbewahrungspflichtigen Daten 
auch solche aus sog. Vor- und Nebensyste-
men einzubeziehen sind. Rz. 20: "[…] Vor- 
und Nebensysteme (z. B. Finanzbuchfüh-
rungssystem, Anlagenbuchhaltung, Lohn-
buchhaltungssystem, Kassensystem, Waren-
wirtschaftssystem, Zahlungsverkehrssystem, 
… elektronische Waagen, Materialwirtschaft, 
Fakturierung, Zeiterfassung, Archivsystem, 
Dokumenten-Management-System) ein-
schließlich der Schnittstellen zwischen den 
Systemen." Sind in diesen Systemen sog. 
steuerrelevante Daten  vorhanden, die Nie-
derschlag in der Buchführung finden, sind für 
diese die GoBD zu beachten. 

Anforderungen an die Belegsicherung und 
–ordnung sowie die Erfassung 

Die GoBD schreiben vor, dass Belege binnen 
zehn Tagen zu erfassen sind (Rz. 47). "Erfas-
sen" bedeutet an dieser Stelle, dass durch 
den Betrieb eine Belegidentifikation, -sichtung, 

-sicherung und geordnete sowie übersichtli-
che Ablage erfolgt. Die Ablage kann auch in 
einem Ordner oder einem Rechnungsein-
gangsbuch vorgenommen werden. Wird die 
Belegsicherung und Unverlierbarkeit des Ge-
schäftsvorgangs auch bei buchmäßiger Erfas-
sung in größeren Zeitabständen nicht beein-
trächtigt, kann eine IT-technische Erfassung 
auch zu einem späteren Zeitpunkt vorge-
nommen werden. Es kann dann in der Folge 
auch ein periodischer Austausch von Bele-
gen/Daten (z.B. monatlich, vierteljährlich oder 
jährlich) zwischen Betrieb und Steuerberater 
beibehalten werden. 

Anforderungen an Archivierung von ver-
änderbaren Dateiformaten (Word und 
Excel) 

Belege oder sonstige steuerlich relevante 
Unterlagen sind im Ursprungsformat unverän-
dert elektronisch aufzubewahren. Etwas ande-
res gilt ggf. für elektronisch erstellte und in 
Papierform abgesandte Handels- und Ge-
schäftsbriefe (Rz. 119, 120). 

Eine Umwandlung in ein anderes Format ist 
nur dann zulässig, wenn hierdurch die ma-
schinelle Auswertbarkeit nicht eingeschränkt 
und keine inhaltliche Veränderung vorge-
nommen wird (Rz. 129). Erfolgt eine Konver-
tierung in ein unternehmenseigenes Format 
(Inhouse-Format), so sind beide Versionen 
aufzubewahren. 

Belege oder sonstige Aufzeichnungen in Da-
teiformaten, wie Word und Excel, erfüllen 
nicht zwangsläufig die Anforderungen der 
Ordnungsmäßigkeit. Die bloße Speicherung 
der Datei auf Dateisystem-Ebene, z. B. im 
Windows Explorer ohne weitere Sicherungs-
maßnahmen, ist nicht zulässig, da diese je-
derzeit überschrieben oder gelöscht werden 
kann. Empfehlenswert ist der Einsatz eines 
Aufbewahrungs- bzw. Archivsystems (z.B. 
Dokumenten-Management-System). Wichtig 
ist, für den Fall, dass ein solches nicht zum 
Einsatz kommt und somit der Nachweis der 
Unveränderbarkeit bzw. ein Nachvollziehen 
von Änderungen nicht gewährleistet ist, dass 
ergänzende Maßnahmen getroffen werden 
müssen, um eine Beweiskraft dieser Doku-
mente sicherzustellen. Eine Umwandlung und 
ergänzende Aufbewahrung in z. B. eine PDF-
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Datei kann die Beweiskraft zumindest stärken. 
Dieser Vorgang sollte unbedingt in der Verfah-
rensdokumentation festgehalten werden. 

Verfahrensdokumentation 

Ein besonderes Augenmerk sollte auch auf 
die Erstellung einer Verfahrensdokumentation 
(Rz. 151 ff.) gerichtet werden. Hierunter ist die 
Beschreibung des organisatorisch und tech-
nisch gewollten Verfahrens bei der Verarbei-
tung steuerlich relevanter Informationen zu 
verstehen. Die Verfahrensdokumentation ist 
von besonderer Bedeutung zur Sicherstellung 
der Nachvollziehbarkeit und der Nachprüfbar-

keit. Aus dieser müssen Inhalt, Aufbau, Ablauf 
sowie Ergebnisse des DV-Verfahrens voll-
ständig und schlüssig hervorgehen. Die kon-
krete Ausgestaltung der Verfahrens-
dokumentation ist abhängig von der Komplexi-
tät und Diversifikation der Geschäftstätigkeit 
und der Organisationsstruktur sowie des ein-
gesetzten DV-Systems. Fehlt eine Verfah-
rensdokumentation oder entspricht diese nicht 
vollumfänglich den Anforderungen, könnte 
hierin ein formeller Mangel mit sachlichem 
Gewicht zu sehen sein, welcher zur Verwer-
fung der Buchführung führen kann (Rz. 155). 

 

 

Ihre Fragen zu diesem Kapitel beantwortet in der Ge schäftsstelle: 

Herr Dipl.-BW Guido Uerschels, Tel. 02 21/8 70 60 -  60, E-Mail: g.uerschels@geruestbauhandwerk.de.  
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Am 16. Dezember 2014 unterzeichneten die 
Bundesinnung für das Gerüstbauer-Hand-
werk, der Bundesverband Gerüstbau e.V., 
die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-
Umwelt und der Zoll die Bündniserklärung 
gegen Schwarzarbeit und illegale Beschäf-
tigung im Gerüstbauer-Handwerk. Damit 
schafften sie eine Basis für die zukünftig 
noch engere Zusammenarbeit beim Kampf 
gegen Schwarzarbeit und illegale Beschäf-
tigung im Gerüstbauer-Handwerk.  
 

 
Quelle: Jörg Rüger, BMF 
 
Als Handwerk mit hohen fach- und sicher-
heitstechnischen Anforderungen ist das Ge-
rüstbauer-Handwerk auf faire Wettbewerbs-
bedingungen am Markt angewiesen. Denn die 
Gerüstbaubetriebe, die durch einen hohen 
Qualitätsanspruch für sichere Arbeitsplätze in 
der Bauwirtschaft sorgen, unterliegen dem 
Wettbewerbsdruck durch die Betriebe, die 
sich mit Hilfe von Schwarzarbeit und illegaler 
Beschäftigung durch Preis- und Lohndumping 
Wettbewerbsvorteile verschaffen. 

Mit dem Branchenmindestlohn haben die Ar-
beitgeberverbände Bundesinnung für das 
Gerüstbauer-Handwerk und Bundesverband 
Gerüstbau e.V. zusammen mit der Industrie-
gewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt bereits 
2013 eine wichtige Grundlage für einen fairen 
Wettbewerb geschaffen.  

„Der Branchenmindestlohn war ein wichtiger 
Schritt zur Verwirklichung fairer Wettbewerbs-
bedingungen für unsere Unternehmen. Mit 

dem heute geschlossenen Bündnis gegen 
Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung 
verstärken wir unsere Bemühungen für faire 
Wettbewerbsbedingungen am Markt weiter“, 
erklärt Marcus Nachbauer, Bundesinnungs-
meister und Präsident der Arbeitgeberverbän-
de.  

Ziel ist die effektive Bekämpfung von 
Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung 
sowie die Einhaltung der Vorschriften zum 
Mindestlohn. Denn nur bei einer konsequen-
ten Bekämpfung und Eindämmung von 
Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung 
haben ordentlich arbeitende Betriebe, die sich 
an Recht und Gesetz halten, keine Wettbe-
werbsnachteile auf dem Markt. Um dies zu 
erreichen, werden die Bündnispartner zukünf-
tig sowohl auf Bundes- als auch auf regionaler 
Ebene noch enger zusammenarbeiten.  

Aber auch bei den Kunden, die Gerüstbauleis-
tungen in Anspruch nehmen, muss das Be-
wusstsein gestärkt werden, dass Arbeitssi-
cherheit am Bau nur mit einem gewissen Qua-
litätsanspruch gewährleistet werden kann: „Mit 
unserem klaren Bekenntnis zum Bündnis ge-
gen Schwarzarbeit möchten wir einen weite-
ren wichtigen Impuls setzen und deutlich ma-
chen, dass nur durch Anerkennung der Quali-
tät der durch das Gerüstbauer-Handwerk ge-
schaffenen sicheren Arbeitsplätze nachhaltig 
illegale Beschäftigung und Preisdumping in 
Verbindung mit Lohndumping am Markt zu-
rückgedrängt werden können“, erklärt Marcus 
Nachbauer.  

Im Rahmen der Bündnisarbeit fordern 
Bundesinnung für das Gerüstbauer-
Handwerk und Bundesverband Gerüstbau 
e.V. insbesondere, die Zollkontrollen zu-
künftig noch mehr auf die „schwarzen 
Schafe“ zu fokussieren.  

Sicherzustellen gilt es, dass ordentlich 
arbeitende Betriebe nicht vorschnell unter 
Generalverdacht geraten, etwa allein des-
wegen, weil ein Zusammenwirken von 
Nachunternehmern mit ihren Auftragge-
bern vorliegt, welches im Gerüstbauer-
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Handwerk bei der praktischen Baustellen-
abwicklung insbesondere für eine arbeits-
sicherheitstechnische Koordination uner-
lässlich ist. Formale Aspekte dürfen daher 
nicht überspitzt werden und dazu führen, 
dass ein legaler Einsatz von Nachunter-

nehmern in der Branche faktisch unmög-
lich wird. Eine effektive Bekämpfung der 
Schwarzarbeit kann nur gelingen, wenn die 
Kräfte bei echten Missbrauchskonstellati-
onen gebündelt werden. 
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Aufgrund des Mindestlohngesetzes (MiLoG) 
gilt für Angestellte im Gerüstbau ab 1. Januar 
2015 der gesetzliche Mindestlohn in Höhe von 
8,50 €.  

Wegen der bestehenden Unsicherheiten in 
diesem Bereich weisen wir an dieser Stelle 
nochmal ganz deutlich darauf hin, dass die 
Aufzeichnungen der Arbeitszeit im Ergeb-
nis für alle Ihre Mitarbeiter zu führen sind!  

Für gewerbliche Arbeitnehmer im Gerüstbau 
gilt dies seit Einführung des tariflichen Min-
destlohnes bereits seit nunmehr fast zwei 
Jahren. Durch die Regelungen im MiLoG sind 
nun aber auch alle anderen in der Gerüstbau-
Branche beschäftigten Mitarbeiter, die nicht 
dem Tarifvertrag Mindestlohn unterfallen, von 
der Aufzeichnungspflicht erfasst. Dies gilt 
insbesondere für Angestellte, Lagerarbeiter 
und Reinigungspersonal. Auch für diese 
muss seit dem 1. Januar 2015 grundsätz-
lich Beginn, Ende und Dauer der täglichen 
Arbeitszeit aufgezeichnet und diese Auf-
zeichnungen zwei Jahre aufbewahrt werden. 

Informationen der Finanzkontrolle Schwarzar-
beit (FKS) zufolge, werden ab März die ersten 
Kontrollen durchgeführt.  

Eine Möglichkeit, dass diese Aufzeichnungs-
pflicht im Einzelfall entfällt, ist kurz vor dem 
Jahreswechsel noch mit der Mindestlohndo-
kumentationspflichten-Verordnung (MiLo-
DokV) geschaffen worden, die ebenfalls zum 
1. Januar 2015 in Kraft getreten ist. 

Nach der MiLoDokV entfällt die Dokumentati-
onspflicht nach dem Mindestlohngesetz hin-
sichtlich der Arbeitszeiten derjenigen Arbeit-
nehmer, deren verstetigtes regelmäßiges 
Monatseinkommen brutto 2.958 € monatlich 
überschreitet. Das gilt allerdings nur dann, 
wenn für diese Arbeitnehmer alle Arbeitszei-
ten gemäß § 16 Abs. 2 Arbeitszeitgesetz auf-

gezeichnet werden, die über acht Stunden 
werktäglich hinausgehen. 

Auch die Pflicht ausländischer Arbeitgeber 
sowie Leiharbeitgeber nach § 16 Mindest-
lohngesetz, der Bundesfinanzdirektion West 
zu melden, wenn sie Arbeitnehmer in 
Deutschland in den in § 2a Schwarzarbeitsbe-
kämpfungsgesetz genannten Branchen be-
schäftigten bzw. an Arbeitgeber dieser Bran-
chen Arbeitnehmer überlassen, und die Pflicht 
zu versichern, dass diesen Arbeitnehmern 
mindestens der Mindestlohn gezahlt wird, wird 
durch die MiLoDokV auf Arbeitnehmer be-
schränkt, die die oben genannten Bedingun-
gen erfüllen. 

Politisch gibt es derzeit Bestrebungen, die 
nunmehr bestehende Verdienstgrenze von 
2.958 €/Monat deutlich auf 1.900 €/Monat zu 
senken. Federführend hierbei ist die 
CDU/CSU-Fraktion, die sich in der gesamten 
Diskussion für eine „Entbürokratisierung“ ein-
setzt. Dabei, so Horst Seehofer, geht es nicht 
um den Mindestlohn an sich, sondern „um 
einen Irrsinn an Bürokratie“. Weiter fordert die 
CSU auch eine Abschaffung der Haftung für 
Nachunternehmer. Bundesinnung/Bundesver-
band Gerüstbau sehen die gesamte Regelung 
als schlicht überflüssig an: Vor dem Hinter-
grund des bereits bestehenden tariflichen 
Mindestlohnes für gewerbliche Arbeitnehmer 
im Gerüstbau beschränkt sich der Anwen-
dungsbereich des gesetzlichen Mindestlohnes 
im Gerüstbau in erster Linie auf Büroange-
stellte. Gerade hier sehen wir jedoch keinen 
Problembereich im Hinblick auf Mindestar-
beitsbedingungen, weswegen der umzuset-
zenden Verwaltungsaufwand absolut unver-
hältnismäßig ist. 

Auch der Zentralverband des Deutschen 
Handwerks sieht hier dringenden Handlungs-
bedarf.  Zusammen mit dem Zentralverband 
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werden sich auch Bundesinnung/Bundes-
verband Gerüstbau weiter dafür einsetzen, 
diese unnötige Bürokratie abzuschaffen 
und eine praxisorientierte Lösung zu fin-
den.  

Sollten hierzu weitere Fragen bestehen, 
melden sich Mitglieder von Bundesin-

nung/Bundesverband Gerüstbau gerne in 
der Geschäftsstelle.  

Im Downloadbereich der Homepage finden 
Mitglieder außerdem die bereits per E-Mail 
übersandten Merkblätter und Leitfäden zu 
diesem Thema .  
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Auf Initiative von Bundesinnung/Bundes-
verband Gerüstbau und der IG Bauen-Agrar-
Umwelt konnte die Regelung für das Saison-
Kurzarbeitergeld im Gerüstbau bis zum 31. 
März 2018 verlängert werden, so dass die 
Schlechtwetterzeit im Gerüstbau auch juris-
tisch wieder auf „trockenen Füßen“ steht. D. 
h., Arbeitsausfälle im Gerüstbau werden 
ebenfalls bis 31. März 2018 in der Zeit vom 1. 
November bis 31. März neben der tariflichen 

Überbrückungsgeldregelung durch das ge-
setzliche Saison-Kurzarbeitergeld abgefedert.  

Die einzelnen Voraussetzungen des Sai-
son-Kurzarbeitergeldes können Sie dem 
Merkblatt Schlechtwetterzeitregelung im 
Gerüstbau (Überbrückungsgeld und Sai-
son-Kurzarbeitergeld) entnehmen, welches 
im geschützten Downloadbereich herun-
tergeladen werden kann.  

 

 

��*.<;1,�

6>G�%(� ����� �9�>G������5������=7��
9�/������������'�������H��

Wie bereits im letzten Info angekündigt, möch-
ten wir nunmehr im Rahmen unserer Reihe 
„VOB-Kompendium – VOB auf Deutsch!“ ab-
schließend zum Pauschalvertrag das Thema 
der unzumutbaren Mengenabweichungen 
gem. § 2 Abs. 7 Nr. 1 VOB/B  genauer be-
trachten. Denn auch hier gilt, der Pauschal-
vertrag mag den Auftragnehmer für die Gel-
tendmachung von Mehrkosten enge Grenzen 
setzen, doch es gibt auch Ausnahmen. Inso-
weit bestimmt § 2 Abs. 7 Nr. 1 VOB/B Folgen-
des: 

Ist als Vergütung der Leistung eine Pauschal-
summe vereinbart, so bleibt die Vergütung 
unverändert. Weicht jedoch die ausgeführte 
Leistung von der vertraglich vorgesehenen 
Leistung so erheblich ab, dass ein Festhalten 
an der Pauschalsumme nicht zumutbar ist       
(§ 313 BGB), so ist auf Verlangen ein Aus-
gleich unter Berücksichtigung der Mehr- oder 

Minderkosten zu gewähren. Für die Bemes-
sung des Ausgleichs ist von den Grundlagen 
der Preisermittlung auszugehen. 

Dies bedeutet, dass es unter gewissen Vo-
raussetzungen auch beim Pauschalvertrag 
möglich ist, einen Ausgleich zu erhalten. Wie 
nicht gerade selten im rechtlichen Bereich, 
ergeben sich aus dieser Vorschrift weitere 
Fragen, z. B., wann eine solche erhebliche 
Abweichung und damit die Unzumutbarkeit für 
den Auftragnehmer bei einem Pauschalver-
trag vorliegt. U.a. mit dieser Frage hat sich der 
Bundesgerichtshof (BGH) in seinem Urteil 
vom 30. Juni 2011, Az. VII ZR 13/10 näher 
befasst, weshalb wir Ihnen dieses Urteil hier 
genauer vorstellen möchten. 

Was war geschehen? 

Die Auftraggeberin schloss mit dem Auftrag-
nehmer einen Pauschalvertrag über den Ab-
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bruch einer Klinik auf Basis der VOB/B. Es 
war eine Vergütung von 618.655,00 € verein-
bart, die sich aus Pauschalen für den Abriss 
von drei Bauteilen und Zulagepositionen zu-
sammensetzte. In einer der für alle drei Bau-
teile ausgeschriebenen Zulagepositionen für 
„Abbruch, Estrich mit Trittschalldämmung“ war 
die Estrichstärke mit „3 cm (geschätzt)“  an-
gegeben. Der Auftragnehmer stellte während 
der Arbeiten Estrichmehrstärken von über 4 
cm fest, so dass es wegen des anfallenden 
Mehraufwandes für die Estrichstärken zu ei-
nem Nachtrag in Höhe von 124.695,00 € kam. 
Die Auftraggeberin lehnte die Vergütung die-
ser Mehrkosten jedoch ab und berief sich auf 
den vereinbarten Festpreis. 

Der Auftragnehmer klagte, doch das Kam-
mergericht wies die Klage ab, da der verein-
barte Pauschalpreis verbindlich sei. 

Wie hat der BGH hier entschieden? 

Der BGH bestätigt in seinem Urteil zunächst 
noch einmal, dass dem Auftragnehmer grund-
sätzlich auch bei einem Pauschalvertrag 
Mehrvergütungsansprüche nach §§ 2 Abs. 7 
Nr. 2, 2 Abs. 5 VOB/B (geänderte Leistung, s. 
a. Info 03/14) zustehen können. Dies ist z. B. 
dann der Fall, wenn die Vertragspartner eine 
klare Vereinbarung dahingehend getroffen 
haben, dass die Pauschalpreisvereinbarung 
bestimmte Leistungen nicht oder nicht voll-
ständig erfasst. Im vorliegenden Fall sieht der 
BGH für eine solche Auslegung jedoch keinen 
Raum, da der Vertrag nicht geändert wurde. 
Die Pauschale umfasse die gesamten Ab-
brucharbeiten, gleich welche Stärke der abzu-
brechende Estrich gehabt hat. Denn die Stär-
ke des abzubrechenden Estrichs ist nur ge-
schätzt, nicht verbindlich festgelegt. Somit 
fehle es an einer Änderung des Bauentwurfes 
nach § 1 Nr. 3 VOB/B. 

Allerdings sieht der BGH im Gegensatz zum 
Kammergericht hier die Möglichkeit eines 
Anspruches nach § 2 Abs. 7 Nr. 1 VOB/B 
(unzumutbare Mengenabweichung). Denn, 
auch wenn der Abbruch der Estrichmehrstär-

ken vertraglich geschuldet war, vertraglich 
vorgesehen war er jedoch nicht. 

Insofern entschied der BGH, dass detaillierte 
Angaben zu den Mengen oder die Mengen 
beeinflussende Faktoren in der Leistungsbe-
schreibung des Auftraggebers (hier: Estrich-
stärke in einer Zulageposition) zur Geschäfts-
grundlage des Vertrages werden können. Das 
kann insbesondere dann angenommen wer-
den, wenn der Auftragnehmer davon ausge-
hen durfte, der Auftraggeber habe eine gewis-
se Gewähr für eine verlässliche Kalkulations-
grundlage geben wollen.  

In diesem Fall kommt ein Ausgleichsanspruch 
nach § 2 Nr. 7 Abs. 1 VOB/B in Betracht, 
wenn sich eine deutliche Mengensteigerung 
ergibt. Wirken sich die von den irreführenden 
Angaben des Auftraggebers im Vertrag ab-
weichenden Mengen derart auf die Vergütung 
aus, dass das finanzielle Gesamtergebnis des 
Vertrages nicht nur den zu erwartenden Ge-
winn des Auftragnehmers aufzehrt, sondern 
auch zu Verlusten führt, ist das Festhalten an 
der Preisvereinbarung häufig nicht mehr zu-
mutbar. Auf eine starre Risikogrenze von 20 
% der Gesamtvergütung kann nicht abgestellt 
werden.  

Was bedeutet dies für die Praxis? 

Das Urteil des BGH zeigt eines deutlich: 
Auch, wenn es Ausnahmen bei Pauschalver-
trägen für die Geltendmachung von Mehrkos-
ten gibt, eröffnen Pauschalverträge viele, oft-
mals nicht überschaubare Risiken für den 
Auftragnehmer. Sollte man deshalb einmal 
einen Pauschalvertrag abschließen müssen, 
sollte man bereits bei Vertragsschluss darauf 
achten, was tatsächlich vertraglich geschuldet 
und was vertraglich vorgesehen ist.  

Sofern Sie möchten, dass einzelne Leistun-
gen nicht von dem Pauschalpreis umfasst 
sind, müssen Sie dies gesondert mit Ihrem 
Auftraggeber vereinbaren. Stellen Sie auch 
beim Pauschalvertrag ganz klar, welche Risi-
ken Sie bereit sind, zu übernehmen und wel-
che nicht. 
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Setzt ein Unternehmer einen Subunternehmer 
ein, schließt er zwei voneinander unabhängi-
ge Verträge – einerseits mit seinem Auftrag-
geber und andererseits mit seinem Subunter-
nehmer. In diesem Dreiecksverhältnis kommt 
es oft zu Streitigkeiten hinsichtlich der Weiter-
berechnung der Subunternehmervergütung an 
den Auftraggeber. Hiermit hat sich auch das 
OLG Köln in seinem Urteil vom 30. April 2014 
(Az.: 19 U 88/13) befasst.  

Was war passiert?  Der Subunternehmer 
hatte dem Unternehmer zusätzliche Leistun-
gen in Rechnung gestellt. Der Unternehmer 
hat diese Rechnungspositionen übernommen 
und seinem Auftraggeber gegenüber ebenfalls 
geltend gemacht. Trotzdem verweigert er dem 
Subunternehmer die Bezahlung, da er die 
zusätzlichen Leistungen nicht beauftragt ha-
be.  

Das OLG Köln hat hierzu wie folgt ent-
schieden:  Wenn ein Unternehmer Leistun-
gen, die sein Subunternehmer erbracht hat, 
seinem Auftraggeber weiterberechnet, liegt 
darin zugleich die Erklärung gegenüber dem 
Subunternehmer, dass er die Leistungen auch 
im Verhältnis zu diesem als berechtigt an-
sieht. Daher kann der Unternehmer gemäß  

§ 242 BGB redlicherweise nicht mehr einwen-
den, ihm liege keine Bestellung über diese 
Leistungen vor. Vielmehr bringt der Unter-
nehmer hierdurch auch dem Subunternehmer 
gegenüber zum Ausdruck, dass er diese For-
derung als berechtigt ansieht.  

Praxistipp:  Haben Sie als Unternehmer Zwei-
fel daran, ob eine Subunternehmerforderung 
berechtigt ist, wollen aber trotzdem versu-
chen, diesen Anspruch bei Ihrem Auftragge-
ber durchzusetzen, sollten Sie dies gegenüber 
dem Subunternehmer klar zum Ausdruck 
bringen. D. h. Sie sollten den Subunternehmer 
deutlich darauf hinweisen, dass die Weiterga-
be dieser Forderung kein Anerkenntnis be-
deutet.  

Sind Sie selbst als Subunternehmer tätig und 
hat Ihr Auftraggeber Ihre Forderungen gegen-
über dem Hauptauftraggeber geltend gemacht 
ohne Sie darauf hinzuweisen, dass die Wei-
terberechnung kein Anerkenntnis bedeutet, 
können Sie mit dem Urteil des OLG Köln ar-
gumentieren, dass Ihr Auftraggeber Ihre For-
derung mit der Weiterberechnung an den 
Hauptauftraggeber sowohl dem Grunde als 
auch der Höhe nach anerkennt.  
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Aufgrund der gestiegenen Anzahl von Gerüst-
diebstählen wollen wir noch einmal auf die 
Problematik der kurzen Verjährungsfrist bei 
Schadensersatzansprüchen wegen gestohle-
nem Gerüstmaterial hinweisen.  

Weigert sich der Auftraggeber, für das gestoh-
lene Gerüstmaterial Ersatz zu leisten, obliegt 
es dem Gerüstbauer, innerhalb der Verjäh-
rungsvorschriften Klage einzureichen. Dabei 
ist zu beachten, dass Gerichte, die die Zeit 
der Gebrauchsüberlassung nach Mietver-
tragsrecht werten, bei Schadensersatzan-

sprüchen wegen gestohlenem Gerüstmaterial 
auch die kurze mietrechtliche Verjährungsfrist 
des § 548 Abs. 1 BGB anwenden. 

Nach § 548 Abs. 1 BGB verjähren die Er-
satzansprüche des Vermieters  (hier: Auf-
tragnehmers) wegen Veränderung oder Ver-
schlechterung der Mietsache (hier: Diebstahl 
des Gerüstmaterials) jedoch in sechs Mona-
ten. Dabei beginnt die Verjährung bereits mit 
dem Zeitpunkt, in dem der Vermieter (Auf-
tragnehmer) die Mietsache (hier: den restli-
chen Teil des Gerüstes) zurückerhält.   
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Zwar stellt die Vorschrift des § 548 Abs. 1 
BGB selbst auf den Rückerhalt der Mietsache 
als Anfangspunkt der Verjährung ab. Jedoch 
reicht für die Gerichte insoweit bereits die 
teilweise Rückgabe des Gerüstes aus. D. h., 
die  sechsmonatige Verjährungsfrist be-
ginnt ab dem Zeitpunkt zu laufen, in dem 
der Auftragnehmer einen Teil des restli-
chen Gerüstmaterials zurück erhält . 

Praxistipp:   

Wer also Schadensersatzansprüche wegen 
gestohlenem Gerüstmaterial gerichtlich gel-
tend machen will, sollte vorsichtshalber inner-
halb der sechsmonatigen Verjährungsfrist des 
§ 548 Abs. 1 BGB Klage einreichen. Dies gilt 
auch für Schadensersatzansprüche ge-

genüber dem Auftraggeber wegen beschä-
digtem Gerüstmaterial.  

Da in der Rechtsprechung hinsichtlich der 
Vergütung für das Säubern von verschmutz-
tem Gerüstmaterial nicht geklärt ist, ob es sich 
dabei um Vergütungs- oder Schadenersatz-
ansprüche handelt, sollten auch bei Ansprü-
chen wegen verschmutztem Gerüstmaterial 
vorsichtshalber innerhalb der sechsmonatigen 
Verjährungsfrist des § 548 Abs. 1 BGB verjäh-
rungshemmende Maßnahmen eingeleitet 
werden. 

Veranstaltungshinweis: Der Diebstahl von 
Gerüsten wird als Schwerpunktthema in die-
sem Jahr auch auf der Bundesfachtagung in 
Bad Gögging behandelt. 

 

 

Ihre Fragen zu diesem Kapitel beantworten in der Ge schäftsstelle: 

Herr RA Martin Wichmann,   Tel. 02 21/8 70 60 - 10,  E-Mail: m.wichmann@geruestbauhandwerk.de , 
Frau RA`in Petra Müller,        Tel. 02 21/8 70 60 -  30, E-Mail: p.mueller@geruestbauhandwerk.de und 
Frau RA`in Laura Wegewitz, Tel. 02 21/8 70 60 - 31,  E-Mail: l.wegewitz@geruestbauhandwerk.de 
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Wie bereits im Info 3/14 angekündigt, tritt 
die Betriebssicherheitsverordnung zum  
1. Juni 2015 in Kraft. 

Mit der Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt 
Nr. 4 vom 6. Februar 2015 ist es nun amtlich, 
dass die neue BetrSichV ohne Übergangsfrist 
am 1. Juni 2015 in Kraft tritt und damit die 
bisherige Verordnung aus 2002/2011 ablöst. 
Bereits der Haupttitel „Verordnung zur Neure-
gelung der Anforderungen an den Arbeits-
schutz bei der Verwendung von Arbeitsmitteln 
und Gefahrstoffen“ lässt erahnen, welch weit-
gefasstes Spektrum die neue Verordnung 
abdecken soll. 

Damit sind zahlreiche Anforderungen, die in 
Einzelverordnungen beheimatet waren, in die 
Betriebssicherheitsverordnung übernommen 
worden. 

Die Anforderungen an Gefährdungsbeurtei-
lungen, Unterweisungen und Prüfungen von 
Arbeitsmitteln wurden weiter verschärft und 
somit noch mehr Verantwortung auf den Un-
ternehmer verlagert. Allerdings konnte mit der 
Anerkennung der Persönlichen Schutzausrüs-
tung gegen Absturz (PSAgA) ein in der Praxis 
vertretbarer Kompromiss zur Absturzsiche-
rung während der Auf- und Abbauphase er-
zielt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehr Informationen zum Thema „Neue Be-
triebssicherheitsverordnung“ erhalten Sie 
beim Fachvortrag auf der diesjährigen Bun-
desfachtagung und bei den regionalen Mit-
gliederversammlungen. 

Die Einführung der neuen Arbeitsstättenver-
ordnung ist dagegen weiterhin umstritten und 
vertagt. 
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Aus Mitgliederkreisen erreichten uns kürzlich 
Hinweise, dass insbesondere bei der Auswahl 
von Nachunternehmern vermehrt dubiose 
Zertifikate auf dem Markt sind. Oft weisen 
diese den potentiellen Nachunternehmer als 
sicherheitszertifiziert (SCC) aus, wobei die 
das Zertifikat ausstellende Stelle unbekannt 
oder gar nicht  aus dem Dokument erkennbar 
ist.  

 

In jedem Fall sollte hier nachgeforscht wer-
den, ob es sich um ein aktuell gültiges Zertifi-
kat handelt, das von einer akkreditierten Stelle 
ausgestellt wurde.  

Eine Liste aller offiziell SCC-zertifizierten Un-
ternehmen ist hier abrufbar:  
http://www.dgmk.de/scc/link_kontrakoren.html 

Ob eine zertifizierende Stelle die entspre-
chende Akkreditierung hat, kann hier abge-
prüft werden: http://www.dakks.de/node/666 

 

Ihre Fragen zu diesem Kapitel beantwortet in der Ge schäftsstelle: 

Dipl.-Ing. Werner Majer, Tel. 02 21/8 70 60 - 80, E -Mail: w.majer @geruestbauhandwerk.de . 
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Das im Januar diesen Jahres angebotene 
Seminarprogramm der Bundesinnung für das 
Gerüstbauer-Handwerk 
wurde seitens der Mit-
gliedsbetriebe sehr gut 
angenommen. Dies freut 
uns besonders, da wir 
bemüht sind, auf die spe-
ziellen Belange unseres 
Gewerbes, die sich auf-
grund der täglichen Bera-
tung herauskristallisiert 
haben, mit unserem Semi-
narangebot einzugehen. 

An dieser Stelle möchten 
wir Sie speziell auf die 
im Herbst stattfindenden 
Seminare aufmerksam 
machen, zu denen Sie 
sich noch anmelden 
können. 

Nutzen Sie die Teilnahmemöglichkeit!  

 

Bitte entnehmen Sie den An-
meldeschluss für die jeweili-
gen Seminare dem Seminar-
heft! 

 

Sollten Sie Fragen oder Anre-
gungen zum Seminarpro-
gramm haben, steht in der 
Geschäftsstelle gerne zur Ver-
fügung:  
Christiane Fröhlich  
Tel. 02 21/8 70 60 16, 
c.froehlich@geruestbauhandwerk.de,  
Jelena Šandrk  
Tel. 02 21/8 70 60 21, 
j.sandrk@geruestbauhandwerk.de . 
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Am 6. März 2015 fand in Gladbeck das Tech-
nik-Seminar des Güteschutzverbandes Stahl-
gerüstbau e. V. „Turmartige schlanke Bauten“ 
statt.  

 
Foto: Dipl.-Ing. Univ. Jochen Gebauer, 

Ingenieurbüro für den Gerüstbau, Engelskirchen 
 
Die Einrüstung von turmartigen schlanken 
Bauwerken stellt bauartbedingt Bauherren, 
Planer und Gerüstbauer immer wieder vor 
große Herausforderungen. Unzureichende 

Aufstandsflächen, fehlende Verankerungsmög-
lichkeiten, hohe Stiellasten und ein ungünsti-
ges Verhältnis von Gerüstfläche zur Bauwerks-
fläche auch in Bezug auf Windlasten gilt es, zu 
meistern. Die Anordnung von Zugängen und 
Aufzügen stellen bei derartigen Konstruktionen 
ebenfalls erhöhte Anforderungen dar.  
 
Ziel dieses Seminars war es, aufzuzeigen, wie 
diese Konstruktionen, ggf. auch freistehend, 
konzipiert und errichtet werden können.  
 
In diesem Technik-Seminar des Güteschutz-
verbandes Stahlgerüstbau e. V. erhielten die 
Teilnehmer nicht nur statische Grundlagen zur 
sicheren Lastableitung der horizontalen und 
vertikalen Einwirkungen in das Bauwerk/den 
Baugrund, sondern auch Praxisbeispiele über 
die vielfältigen Ausführungsmöglichkeiten zur 
Herstellung der Standsicherheit derartiger 
Gerüstkonstruktionen. 
Dabei wurden u. a. die unterschiedlichen Pro-
blemstellungen aus der jeweiligen Sichtweise 
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des Anlagenstatikers/Bauherrn, Gerüststati-
kers und Gerüstbauers anschaulich vermittelt.  
Foto: Gerüstbau Tisch, Berlin 

So wurde z. B. 
dargelegt, dass 
die Gerüstaus-
führung maßgeb-
lich durch die 
Platzverhältnisse 
und Veranke-
rungsmöglichkei-
ten beeinflusst 
wird. 

 
Hierbei wurde 
auch deutlich, 
dass diese Fak-
toren aus ge-
samtwirtschaftli-

chen Gründen bereits in die Planung des Bau-
werkes einfließen sollten. 
 

Die Inhalte wurden von den Referenten durch-
gehend und anschaulich anhand von konkreten 
und sehr interessanten Projekten vermittelt, 
was, ergänzt durch viele konstruktive Tipps und 
Anregungen, den praktischen Nutzen für die 
Teilnehmer sichergestellt hat.  

Die umfassenden Teilnehmerunterlagen sind 
immer wieder ein äußerst beliebtes Nachschla-
gewerk, welches allen Besuchern am Seminar-
ende zur Verfügung gestellt wurde. 

Über die tolle Atmosphäre vor Ort mit gut ge-
launten und interessierten Menschen haben wir 
uns sehr gefreut.  

An dieser Stelle möchten wir allen Beteilig-
ten, insbesondere den Referenten und den 
vielen Teilnehmern, Danke sagen.  

Wir würden uns sehr freuen, wenn unsere 
nächsten Seminare auch wieder auf Ihr re-
ges Interesse stoßen! 

 
 

Bitte notieren Sie sich bereits jetzt:  
 

Groß-Seminar  
„Einhausungen und Bekleidungen  

für Wetter- und Umweltschutz“  
am 13./14. November 2015 

in Bad Neuenahr-Ahrweiler! 
 

Technik-Seminar:  
11. März 2016 in Gladbeck 
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Am 4. und 5. September 2015 findet die vierte 
deutsche Fachmesse Gerüstbau im Bildungs- 
und Innovationszentrum der Handwerkskam-
mer Berlin in Berlin-Bernau statt.  

Seit vier Jahren wech-
seln sich die Bildungs-
zentren für das Gerüst-
bauer-Handwerk jährlich 
in der Ausrichtung der 
Fachmesse ab, um das 
Handwerk und die Be-
triebe im Gerüstbau zu 
vernetzen und dem Ge-
rüstbauer-Handwerk 
eine Plattform zu geben. 
Als Fachorganisation 
unterstützen Bundesin-
nung für das Gerüst-
bauer-Handwerk und 
Bundesverband Gerüst-
bau e. V. den Besuch 

der Gerüstbaumesse und stehen den Betrie-
ben als Ansprechpartner zur Verfügung. 
 
Präsentiert werden in diesem Jahr aktuelle 
Entwicklungen im Bereich Technik, u. a. Fahr-
zeugtechnik im Gerüstbau, seilunterstützte 
Zugangstechnik, Hubarbeitsbühne, Aufzüge, 
MKB, Treppen, fahrbare Gerüste, Traggerüs-
te, Eventbau, Arbeitsschutz und PSA.   
 
Im Bereich Ausbildung werden offene Werk-
stätten, Ausbildungsinformationen sowie Be-
rufsorientierung mit Beratern vor Ort angebo-
ten. Zudem wird ein buntes Showprogramm 
sowie Musik und Kulinarisches geboten.  
 
Bei Fragen zur Organisation wenden Sie 
sich bitte an:  
 
Handwerkskammer Berlin 
Herrn Jörg Müller, Tel. 0 33 38/8 39 44 12,  
E-Mail: mueller@hwk-berlin.de .  
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Von nachfolgend aufgeführten Buch-/CD-
ROM-Erscheinungen hat die Geschäfts-
stelle kostenlose Rezensionsexemplare an-
gefordert und erhalten.  

 

Bitte wenden Sie sich bei Interesse direkt 
an die genannten Verlage. 

Folgende "Buchbesprechungen" haben wir 
von den Verlagen übernommen:
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Pünktlich zum Start von 2015 erscheint eine neue Auflage 
des Lexikons für das Lohnbüro. Die Neuauflage enthält in 
der aktuellen Version unter anderem Ja/Nein-Spalten, die 
eindeutig Auskunft über die Frage der Lohnsteuer- / 
Sozialversicherungspflicht geben, in alphabetischer Rei-
henfolge wird anhand vieler Beispiele Auskunft zu allen 
wichtigen Fragen aus den Bereichen Arbeitslohn, Lohn-
steuer und Sozialversicherung gegeben. Zudem enthält 
die aktuelle Fassung Erläuterungen zu allen Rechtsände-
rungen, den jeweils aktuellen Verwaltungsanweisungen 
und höchstrichterlichen Entscheidungen. 
Das bewährte Nachschlagewerk, mit dem auch die Be-
triebsprüfer arbeiten, hilft auf über 1.100 Seiten allen 
Sachbearbeitern und Verantwortlichen in Lohn- und 
Personalbüros ebenso wie Lohnsteueraußenprüfern bei 
Fragen rund um Arbeitslohn, Lohnsteuer und Sozialversi-
cherung. Alle Informationen sind praxisgerecht aufbereitet 
und schnell auffindbar und so besonders praktisch für die 
tägliche Arbeit im Lohnbüro, der Personalabteilung und 
bei der Lohnsteuer-Außenprüfung. Eine Übersicht auf der 
ersten Umschlagseite fasst alle Neuerungen ab dem 
1.1.2015 knapp zusammen. Im ersten Teil des Werks 
findet man grundsätzliche Informationen zum Lohnsteu-
erabzug und zur Sozialversicherung, sowie am Ende 
verschiedene Anhänge mit denen sich mithilfe von Bei-
spielen auch Einzelfragen klären lassen. 
Der kostenlose Online-Aktualisierungs-Service hält den 
Nutzer des Werks monatlich über alle Neuerungen auf 
dem Laufenden. Mit der Printausgabe erwirbt der Käufer 
zudem einen kostenlosen Zugang zur Onlineversion des 
Lexikons für das Lohnbüro mit zusätzlichen Informatio-

nen, Tabellen, Urteilen und Besprechungsergebnissen 
der Spitzenverbände, dem Steuerhandbuch für das Lohn-
büro und einem Brutto-/Netto-Gehaltsrechner. Das Lexi-
kon für das Lohnbüro erscheint alljährlich im Januar. 
Das Lexikon Lohnbüro ist auch in diesem Jahr ein unent-
behrliches Nachschlagewerk für die tägliche Arbeit in 
Lohn- und Personalbüros. 
Lexikon für das Lohnbüro 2015.  
Arbeitslohn, Lohnsteuer, Sozialversicherung von A bis Z 
(inkl. Onlinezugang) von Wolfgang Schönefeld, Regie-
rungsdirektor a.D. und Jürgen Plenker, Oberamtsrat. 57. 
Auflage 2015. 1.186 Seiten. Kartoniert. 77,99 €. ISBN 
978-3-8073-0819-7 
Lexikon für das Lohnbüro 2015 PLUS   
(Lexikon für das Lohnbüro 2015: Softcover mit mtl. Onli-
ne-Aktualisierung, Online-Checklisten, Journal für das 
Lohnbüro, vier Online-Seminare, Zugriff auf alga Praxis-
FAQs). 5. Auflage 2015. 1.186 Seiten. Softcover. 189,99 
€. ISBN 978-3-8073-0794-7 
Buchpaket Lexikon für das Lohnbüro 2015 und Lexi-
kon Altersversorgung 2015   
(1. Auflage 2015, Softcover.) 94,99 €. ISBN: 978-3-0789-
3 
Rehm, Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm  
www.rehmnetz.de  
Bestellungen: 
Tel: 089/2189-7928, Fax: 089/2183-7620,  
E-Mail: kundenbetreuung@hjr-verlag.de 
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Begründet von: Matthias Nöthlichs 
Bearbeitet von: RA Prof. Dr. Thomas Wilrich, Fachanwalt 
für Verwaltungsrecht, Prof. für Wirtschafts-, Privat- und 
Arbeitsrecht an der Hochschule München 
Aktuelle Änderungen der Arbeitsstättenregeln ASR: Die 
Anwendung der Arbeitsstättenverordnung und der ASR 
garantiert laut BAuA gesunde und sichere Arbeitsbedin-
gungen. Die Regeln für Arbeitsstätten konkretisieren die 
Forderung der Arbeitsstättenverordnung für die betriebli-
che Praxis und sind für den größten Teil der Arbeitsstät-
ten geeignet. Dabei orientieren sie sich am aktuellen 
Stand von Technik, Arbeitsmedizin und Arbeitshygiene. 
Mit dieser Lieferung werden neu aufgenommen: 

�  Leitlinien zur Gefahrenstoffverordnung LV 45 – 
LASI (Kennziffer: 4860) 

�  Mitbestimmungsrecht im Arbeitsstättenrecht 
(Kennziffer: 4990-1) 

Mit dieser Lieferung werden u.a. aktualisiert: 
�  Technische Regeln für Arbeitsstätten ASR A3.4 

Beleuchtung (Kennziffer: 4244-A3.4) 
�  Technische Regeln für Arbeitsstätten ASR A3.5 

Raumtemperatur (Kennziffer: 4244-A3.5) 

�  Technische Regeln für Arbeitsstätten ASR 
V3a.2 Barrierefreie Gestaltung von Ar-
beitsstätten (Kennziffer 4244-V3a.2) 

ISBN: 978-3-503-15914-7, 42,50 € 
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�  Rückmeldebogen „Farbliche Kennzeichnung“ 

�  Vereinbarung mit BAMAKA 

�  Flyer Gerüstbaumesse Berlin  
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